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Verpflichtungserklärung
ULSG-Haftungsnehmer
	Haftungsnehmer
	     

	Betrifft Kreditnehmer
	     


(1) Der Haftungsnehmer verpflichtet sich hiermit,

a) stets alles vorzukehren, um den Bund vor Schaden zu bewahren, und über alle ihm zur Kenntnis gelangten Umstände, welche die ordnungsgemäße Erfüllung der durch die Haftung gedeckten Kreditforderung gefährden könnten, von sich aus unverzüglich schriftlich zu berichten,

b) über Einzelheiten und Stand der garantierten Kreditforderung jederzeit Auskunft zu erteilen,

c) keine Änderung des Kreditvertrages, insbesondere eine Erstreckung der Rückzahlungsfrist und eine Änderung der Sicherheiten, ohne die Zustimmung des Bundes vorzunehmen, 

d) Weisungen des Bundes in Bezug auf das garantierte Kreditgeschäft unverzüglich zu befolgen, 

e) alle zur Durchsetzung der Ansprüche gegen den Kreditnehmer notwendigen Maßnahmen im Einvernehmen mit dem Bund vorzunehmen,

f) dem Bund auf Laufzeit der Haftung ein jederzeitiges Auskunfts- und Einsichtsrecht einzuräumen, wobei den Organen und Beauftragten des Bundes diesbezüglich Zugang zu seinen Geschäftsräumlichkeiten zu gewähren ist und alle entsprechenden Unterlagen und Informationen offen zu legen sind.

(2) Der Bund kann dem Haftungsnehmer im Einzelfall weitere Verpflichtungen auferlegen.

(3) Im Fall des Verstoßes gegen diese Verpflichtungen hat der Haftungsnehmer dem Bund ein nicht dem richterlichen Mäßigungsrecht unterliegendes Pönale iHv 1% des zum Ende des Monats, in dem die Vertragsverletzung begangen wurde, aushaftenden garantierten Betrages (Kapital, Zinsen und Kosten) pro Verstoß zu bezahlen.
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